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A n al le Standesämter 
Betr.: FAMILIENBUCH 

I m Bestand der Familienbücher des Standesamtes Sar­
stedt fehlt das Familienbuch 

Pfeiffer/Schunter. 
Erfolglos geblieben sind bisher Anfragen bei den benach­

barten Standesämtern, ob das fehlende Familienbuch i r r ­
tümlich i n deren Bestand aufgenommen worden ist. 

Bevor das Familienbuch neu angelegt wird , bitte ich die 
FamiHenbuchbestände daraufhin durchzusehen, ob das hier 
vermißte Familienbuch als Irrläufer i n anderen Standesäm­
tern geführt wird . Bei Auffinden des genannten Familienbu­
ches bitte ich u m Übersendung an das Standesamt Sarstedt, 
Steinstraße 22, 3203 Sarstedt. 

Vahlbruch, Standesbeamter, Sarstedt 
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Die 29. Lieferung zu diesem jedem Standesbeamten be­
kannten Werk ist gleichzeitig die erste Nachlieferung nach sei­
ner Präsentation in neuem, zeit- und sachgemäßem Gewände 
als „Hepting/Gaaz" (vgl. StAZ 1991, 326). Es handelt sich um 
eine nach Umfang (159 Blätter) und Inhalt gewichtige Liefe­
rung. 

Bei den Gesetzestexten erforderten die Änderungen durch 
das Betreuungsgesetz zahlreiche Anpassungen. I m Kommen-
tierungsbereich hat Gaaz die §§68 (Verletzung von Anzeige­
pflichten) und 70 b PStG (Kosten) gründlich überarbeitet und 
zu § 69 c PStG die Grundzüge des deutschen Staatsan­
gehörigkeitsrechts dargelegt. Dabei w i rd auch auf die für den 
Standesbeamten bedeutsame Frage des Nachweises der Deut­
scheneigenschaft eingegangen. Die Darstellung ist recht aus­

führlich und anschaulich und damit eine wertvolle Einstiegs­
hilfe i n das nicht ganz einfach zugängliche Staatsangehörig­
keitsrecht. 

Den Schwerpunkt der Lieferung hat Hepting m i t einer 
umfassenden Neukommentierung des § 30 PStG beigesteuert, 
der Grundnorm für alle Eintragungen betreffend die allge­
meinverbindliche Feststellung oder Änderung des Personen­
standes, des Namens oder der Geschlechtszugehörigkeit (175 
Seiten mit 682 Randziffern). Die Darstellung ist neu und über­
sichtlich gegliedert, jedem Eintragungsfall ist ein besonderer 
Abschnitt gewidmet (ζ. B. Legitimation, Namensänderung 
und vor allem Adoption). Innerhalb dieser Abschnitte folgt die 
Kommentierung i m wesentlichen dem gleichen Schema: 
Zunächst wird das juristische Rechtsinstitut i m deutschen 
Recht dargestellt (einschließlich Rechtsentwicklung und Ver­
fahrensrecht). Sodann wendet sich Hepting mit großer Sorg­
falt den Rechtsproblemen bei Auslandsbezug zu - nicht nur 
dem IPR (mit dieser Lieferung natürlich auf der Basis des 
neuen Kollisionsrechts), sondern auch den wesentlichen aus-
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landsrechtlichen Grestaltungsformen, die i m deutschen 
Rechtsverkehr Probleme bereiten. So findet sich bei der Legi­
t imation ζ. B. eine ausführliche Auseinandersetzung mi t der 
islamrechtlichen Legitimanerkennung („iqrar"), der Legitima­
tion auf Grund türkischer Amnestiegesetze sowie mit dem 
Vorgehen bei Rechtsordnungen, die das Konzept einer Legiti­
mation nicht mehr kennen, weil sie zu einem „einheitlichen 
Kindesverhältnis" übergegangen sind. Die Auslandsbezüge 
werden abgerundet durch Hinweise zur Anerkennungsfrage 
bei ausländischen Gerichtsentscheidungen oder Rechtsakten 
(ζ. B. einer Vertragsadoption). E in dritter Unterabschnitt 
befaßt sich schließlich ebenso detailliert mi t den Aufgaben der 
Standesbeamten und personenstandsrechtlichen Verfahrens­
fragen. 

Das „Personenstandsrecht" von Hepting/Gaaz erweist sich 
damit weiterhin als Glücksfall für die deutschen Standesbe­
amten: Von kundiger Hand werden ihnen hier materielles 
deutsches Recht und Verfahrensrecht sowie die hochkompli­
zierten Rechtsprobleme bei Fällen mit Auslandsberührung 
„mundgerecht" und aktuell aufbereitet. Damit leisten Hep­
ting/Gaaz einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Kor­
rektheit der Standesamtsarbeit i n Deutschland. Die Qualität 
der Kommentierungen zum materiellen und internationalen 
Kindschafts-, Ehe- und Eheschließungsrecht empfiehlt sie 
darüber hinaus auch für jeden sonstigen juristischen Fachge­
brauch. 

Die Lieferung wird komplettiert durch ein aktualisiertes 
Ländernamensverzeichnis - angesichts der schnellen politi ­
schen Veränderungen i n jüngster Zeit eine notwendige Ergän­
zung. 

Prof. Dr. Michael Coester, Güttingen 
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